
Europa-Universität Flensburg

– Wahlausschuss der Studierendenschaft –
c/o AStA, Auf dem Campus 1, D–24943 Flensburg, Tel. 0461 – 805 21 33

E-Mail: wahlausschuss@uni-flensburg.de, Postfach 88 im Raum OSL 064 (neben der Poststelle) 

Bekanntmachung 
der Wahl des StudierendenParlaments (StuPa)

und der Fachschaftsvertretungen

Hiermit gebe ich die Wahl des StudierendenParlaments (StuPa) und die Wahl der Fachschaftsvertretungen der Europa-
Universität Flensburg für die Amtsperiode 2026/2027 bekannt. Nachfolgend Informationen zur Wahl:

Wahlstichtag

Der Wahlstichtag ist der 15.06.2026, 12:00 Uhr. Es handelt sich um eine online-Wahl. Die Stimmabgabe ist vom 08.06. 
bis 15.06. 12:00 Uhr möglich.

Zahl der zu wählenden Vertreter*innen

Für das StudierendenParlament (StuPa) sind 25 Parlamentarier*innen zu wählen; für die Vertretungen der Fachschaften 
sind fünf vertretende Personen zu wählen. Insgesamt gliedert sich die Studierendenschaft in 37 Fachschaften. Die Wahl 
zu den Fachschaftsvertretungen erfolgt als Personenwahl. 

Die Wahl des StuPa erfolgt nach dem Grundsatz der personalisierten Verhältniswahl. Bei den Listenkandidaturen sollen 
Frauen  und  Männer  zu  gleichen  Teilen  Berücksichtigung  finden;  ist  dies  nicht  möglich,  soll  der  Geschlechteranteil 
mindestens  dem  Anteil  an  der  Mitgliedergruppe  entsprechen.  Sind  Frauen  und  Männer  nicht  zu  gleichen  Teilen 
berücksichtigt, muss eine Begründung abgegeben werden. Diese darf keinen werbenden Charakter haben.

Zulassung zur Wahl

Wahlberechtigt (aktiv und passiv) sind alle immatrikulierten und nicht beurlaubten Studierenden der Europa-Universität 
Flensburg. Kandidieren und wählen darf aber letztlich nur, wer auch im Wählerverzeichnis aufgeführt ist. Zur Kontrolle der 
darin sie betreffenden enthaltenen Angaben können alle Wahlberechtigten Einsicht in das Wählerverzeichnis nehmen. Es 
liegt im AStA-Büro zu folgenden Zeiten aus
Do, 07.05.: 9:45 bis 12:45, 11.05. – 21.05. Mo & Di 11:45 – 12:45, Mi & Do 9:45 – 12:45 Fr, 22.05. von 11:00 – 11:30. 
Sollte es Beanstandungen geben, sind diese schriftlich gegenüber der wahlausschussvorsitzenden Person geltend zu 
machen.

Kandidaturen/ Bewerbungen

Der Wahlausschuss nimmt vom 04.05. bis zum 15.05.2025, 12:00 Uhr Kandidaturen/ Wahlvorschläge entgegen. Diese 
Kandidaturen müssen auf den amtlichen Wahlvorschlagsformularen eingereicht werden. Die Formulare sind im AStA-
Büro, Auf dem Campus 1, 24943 Flensburg während der üblichen Öffnungszeiten erhältlich und müssen entweder dort 
oder im Postfach in OSL 064 hinterlegt bzw. dorthin übersandt werden. Sie können außerdem von der Homepage des 
AStA heruntergeladen werden. Eine Einreichung einer Kandidatur per Email an die Adresse des Wahlausschuss ist 
möglich.

Stimmabgabe

Jede im Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person erhält die Wahlunterlagen ab dem 08.06. per Email an 
seine studentische Emailadresse. Die Stimmabgabe ist nur persönlich möglich. Sie hat geheim zu erfolgen. Eine 
Weitergabe der Logindaten ist nicht zulässig. Eine Abholung der Wahlunterlagen entfällt aufgrund der Online-Wahl. Die 
Stimmabgabe ist nur gültig, wenn bis zum Wahlstichtag (15.06. 12:00 Uhr) gewählt wird. Die Stimmabgabe ist auch per 
Briefwahl per amtlicher Stimmzettel und Wahlumschläge möglich. Briefwahl muss beim Wahlausschuss bis zum 26.05. 
beantragt werden. Im Falle der Briefwahl muss der Wahlbrief spätestens am 15.06.25, 12:00 Uhr beim Wahlausschuss 
eingegangen sein. Wer keine, unvollständige oder unrichtige Wahlunterlagen erhalten bzw. seine Wahlunterlagen 
verloren hat, kann bis zum 12.06. Ersatzwahlunterlagen beim Wahlausschuss beantragen. 

Erreichbarkeit des Wahlausschussvorsitzes

Die wahlauschussvorsitzende Person ist erreichbar per Email: wahlausschuss@uni-flensburg.de

Flensburg, 04.05.2026 wahlausschussvorsitzende Person
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